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Wien ,am Dienstag ,den 6 ,August 1929

Englische Hochschüler in Wien .In diesen Tagen bequartiert und verköstigt die
städtische Schülerherberge über 600 Gäste .Darunter befinden sich gegen 50Hoch¬

schüler der Universitäten London ,Glasgow ,Manchester und Oxford ,Zöglingeder
Hochschulefür Leibesübungenin Berlin ,Leipziger Gymnasiasten ,DresdnerMittel¬
schüler sowie eine starke Gruppevon bulgarischen Studenten .DieSchülerreisen
wurden von den betreffenden Lehranstalten veranstaltet ,um den Studenten Gele¬

genheit zu geben ,Wien ,seine Bewohner und seine Verhältnisse kennen zulernen .
- - . - . - . —

GoldeneHochzeiter .AmDienstag feierten die EhepaareHermannundCharlotte
Löwy und Josef und Juliana Becwar das Fest ihrer goldenen Hochzeit .In Vertre¬

tung des Bürgermeisters überreichte ihnen amtsführender Stadtrat Julius Linder
die Ehrengabeder StadtWien.

Hebammenlehrgang .Ander Bundeshebammenlehranstalt ,IX . ,Alserstrasse 1,beginnt am
7 .Oktoberder Hebammenlehrgang1929/1931 .Gemässder Unterrichtsadnungvom27 .
Dezember 1928,ist die Dauer dieses Lehrganges mit 18 Monaten festgesetzt . Es

werden zur Ausbildung für den Hebammenberuf nur solche Kanditatinnen zugelas - ¬
sen ,die den Aufnahmsbedingungen entsprechen .Die Aufnahmswerberinnen haben ein

mit einemSchillingstempel versehenes Ansuchenan die Direktion derHebammen¬
lehranstalt , . ,Herrengasse 13,bis längstens 15 .August einzusenden .Die Zahl

der zumLehrgangzugelassenenSchülerinnenist mit Rücksichtauf dieAufnahms¬
möglichkeit des Internates auf beiläufig 15 beschränkt .AnfragenwegenAufnah¬
mein den neuenLehrgangsind an die Direktion der Hebammenlehranstalt ,. ,
Herrengasse 13 ,zu richten .Die Aufnahmsbedingungenkönnen entweder dort oderin

der Magistratsabteilung 12,I . ,Rathausstrasse 9 ,eingesehen werden .

Kostplätzefür Lehrlingegesucht .Für LehrlingeundLehrmädchenwerdengeeignete
Kostplätzegesucht .Anmeldungenwerdenin der KinderübernahmestellederGemeinde
Wien ,IX . ,Lustkandlgasse 50,schriftlich oder mündlich an Werktagen von 8bis

1o Uhrentgegengenommen .
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